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Nachsicht /von Disziplinarstrafen im Bundesdienst 

Hunderte Gnadenanträge an den Bundespräsidenten wurden positiv erledi~ 

285!A.B. 

zu' 307/J Anfrageb eantwortung 

In Beantwortung einer Anfrage der Abgeordneten Dr. P f e i f e r 

und Genossen an die Btlndesregierung, betreffend die Erlassung-einer Diszi-­

plinaramnestie für Bundesbeamte und Landeslehrer, hat Bundesminister 

Ing. Raa b namens, der Bundesregierung m:Ltgete il t: 

In der gegenständlichen Anfrage wird vorerst auf die in dem Kommentar 

von Kelsen-Froehlich-Merkil. - zum BUndes-Verfassungsgeset~, Seite 159? vertretene 

Ansicht, w'~mach eine generelle Begnadigung der von' den Verwaltungsbehörden 

rechtskräftig Verurteilten durch Verordnung der Bundesregierung erfolgen könne 9 

verwiesen, in VJei terer Folge jedoch ausgeführt r dass es b esser wäre, -die Ver­

fassung dahin abzuändern, dass auch für Verwaltungsübertretungen und Dienst­

vergehen Amnestien in Fo:r::m von Gesetzen erlassen werden können. Am Schluss 

wird die Bundesregierung gefragt, ob sie bereit sei, im Nationalrat ein Bundes-
I 

gesetz über eine Disziplinaramnestie für Bundesbeamte und Landeslehrer - worun-

ter 0 ffenbar kein Bundesverfassungsgesetz, sondern ein einfaches Gesetz gemeint 

ist - einzubringen oder - allerdings nur eventualiter - eine diesbezügliche 

Verordnung Zlli erlassen. 

Zur Frage der Erlassung einer Ve!ordnung der Bundesregierung, in 

der eine generelle Nachsicht der von Verwaltungsbehörden ~erhängten Strafen 

angeordnet werden .soll, hat die BundesregierUng bereits in ihrer Lntwort vom 

ll~ Mai 1953 zur Anfrage der Ahgeordneten Dr. ·Pfeifer und Genossen vom 

l5.il.pril 1953, botreffend die Erteilung einer Amnestie für die auf Grund 

der Verordnung der Bundesregierung Dollfuß vom 26 .. Jänner 1934, BGBl.I Nr .. 52, 

gemassregelten öffentlich Angestellten, soweit sie bisher nicht rehabilitiert 

worden sind, ausführlich Stellung genommene In der Stellungnahme 

regierung wurde dargelegt, dass ein gene~elles Begnadigungsrecht 

der von den Verwaltungsbehörden rechtskräftig Verurteilten schon 

der Bundes­
bezüglich 

des Kaißers I 
deshalb 

nicht auf die Bundesregierung auf Grund des Verfassungs-Übergangsgesetzes 1920 

übergehen konnte, weil dieses Recht weder in einem Gesetz noch im einer 
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Verordnung verankert war~ und dass dWler eine diesbezügliche Verordnung 

der Bundesregierung Art.18 Absol und 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes 

widerstreiten würde. 

Auch der in der Lnfrage - all erdings ohne nähere Begründung -

aufgezeigte Weg, eine Disziplinaramnestie für Bunde~beamte und Landeslehrer 

im Weg eines einfachen Bundesgesetzes zu erlassen, erscheint aus verfassungs­

rechtlichen Gründen nicht gangbar. 

Amnestien stellen Verwal tungsakte dar. SOYJei t es sich um gerichtlich 

strafbare Handlungen handelt, bedürfen sie gemäss der Verfassungsb estimmung, 

des .urt a 93 des Bundes-Verfassungsgesetzes eines Gesetzes im formellen Sinne o 

Hinsichtlich der Verwaltungsstrafen fehlt eine solche verfassungsgesetzliche 

Vorschrift, sodass allgomeine Amnestien für Verwaltungsstrafen und damit 

auch für die als Verwaltungsstrafen zu qua-lifizieremdenDisziplinarstrafen 

I'10hl nicht im Wege eines einfachen Bundesgesetzes verfügt werden könnten, weil 

dar Bundesgesetzgeb er nu; insoweit Aufgab e~ der Vollziehung b esorgen da::i.~f, 

als dies durch verfassungsgeltretzliche Vorschriften ihm ausdrücklich üb 8I'tragen 

ist .. 

Es bleibt daher unt er Berücksiqh tigung der gegennärtig gelt enden 

Rechtslage für die Schaffung einer -Disziplinaramnestie nur die Möglichkeit, 

eine diesbezügliche Verfassungsbestimmung vorzusehen. Hiefür besteht jedoch im 

Hinblick auf das im § 25 Abs. 3 des V erfassungs-Übergangsgeset zes 1920 veranker­

te Recht des Bundespräsidenten~ über Bundesangestellte verhängte Disziplinar­

strafen zu erlas~en und zu mildern, deren R'echtsfolgen nachzusehen sowie anzu­

ordnen, dass ein Disziplinarverfahren nicht eingele it et oder das eingelei tote 

I{isziplinarverfahren wieder eingestellt wird, keine praktische Not\i7endigkeitl' 

Eine solche Abänderung der VerfassuHg würde aus di esem Grunde auch der vom 

Nationalrat schon wiederholt gcäusserten Auffassuhg widersprechen, dass Ver­

fassungsänderungen nur dann· vorgenommen '.7erden sollen, ,7enn di8s unbedingt 

erforderlich ist. 

Wie schon oben ausgeführt? besteht für die Erlassung eines Gesetzes 

üb.::r eine Disziplinaramnostie für Bundesbeamte und Landeslehrer keine prakti­

Gohe }Totwendigkeiilii o D."".d J3nl1do8kanzleramt hat auf Grund von Entschliessungoll 
~ 

des Nationalrates und des Bundesrates anläss lich der 10. Wi oderkehr des Jalt-;:e-s­

tages der Befreiung der Rop1.iJrltk Österreich mit Rundschreiben vom 7,April 1955, 

Zl~86.450-3/55, una. vom J_6~}ffai 1955, Zl,,880833-3/55, die ZentralstelIen 

l 
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aufgefordert,' in Disziplinarangolege·nhei ten amnestieähnlich vorzugohen, 

das hoisst 9 8.owei t dies im Hinblick auf die Gnadenwürdigkei t c~es Bcdi onsteton 

irgend möglich ist, Gnadenanträge an den Bundesp~äsidenten zu stellen. Diese 
, 

Aktion hat in Hunderten von Fällen zur Erlassung und Wlilderung von Disziplinar­

strafen, zur Nachsicht ihrer Rochtsfolgen SOYlio zur Niederschlagung von 

Disziplinarverfahren geführt. 

, Die Erlassung gesetzlicher Vorschriften übor eine Disziplinar­

amnes'tie ,würde üb erdies in der Öffcntlichkc:::i t den Eindruck orYlccken, dass 

di(3 Disziplinarstrafen in den lotzton Jahren derart üb orhand günommon habo'n, 
I 

dass mit dem Gnadenrccht des Bundespräsidenten in Disziplinarangologenhoiten 

das Auslangen nicht mehr gefunden werdem konnte • 

... 0..bschliossend sei noc·h bemerkt, dass der in der il.llfrage zitierte 

Initiativantrag der Abgeordneten Holzfoind, Flossmann, Polcar und Genossen 
I 

vom 14.März 1957 offenbar deshalb nicht in parlamentarische ~chandlung 

gezogon YJOrden ist, weil die antragstellenden Abgeordneten sich davon überzeugt 

haben, dass für die Erlassung einer Disziplinaramnestie koine praktische 

NotYJondigkoi t besteht. 

Im Hinblick auf die oben dargestellte Sach- und Rechtslage ist 

die Bundosregierung nicht in der Lage, im Nationalrat ein Bundesgesotz übor 

Gine Disziplinaramnestie für Bundesboamto und Landeslehrer einzubringen 

oder im Verordnungs",ego eine solche Disziplinaramnestie zu erlassen9 sie 
, . 

sieht sich auch nicht veranlasst, eine diesbezüglicho Verfassungsänderung 

in die Wege zu leiten. 

-.-.~.-.-.-.-
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